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5. legt den Mitgliedstaaten nahe, das Abkommen von
1949 über den Straßenverkehr64 und die Übereinkommen von
1968 über den Straßenverkehr65 und über Straßenverkehrszei-
chen66 zu befolgen, um in ihren Ländern ein hohes Maß an Ver-
kehrssicherheit zu gewährleisten, und legt ihnen außerdem na-
he, im Hinblick auf die Erreichung der Millenniums-Entwick-
lungsziele Anstrengungen zu unternehmen, um die Zahl der
Verletzungen und Todesfälle im Straßenverkehr zu verrin-
gern;

6. betont die Wichtigkeit der Verbesserung der interna-
tionalen Rechtsnormen auf dem Gebiet der Verkehrssicherheit
und begrüßt in dieser Hinsicht die von der Arbeitsgruppe für
Straßenverkehrssicherheit des Binnenverkehrsausschusses
der Wirtschaftskommission für Europa geleistete Arbeit zur
Erstellung eines beträchtlichen Pakets von Änderungen an den
Übereinkommen von 1968 über den Straßenverkehr und über
Straßenverkehrszeichen;

7. bittet die Mitgliedstaaten, die Empfehlungen aus dem
World Report on Road Traffic Injury Prevention umzusetzen,
namentlich diejenigen, die sich auf die fünf Hauptrisikofakto-
ren – Nichtverwendung von Sicherheitsgurten und Kindersit-
zen, Nichttragen von Sicherheitshelmen, Trunkenheit im Ver-
kehr, unangemessene und überhöhte Geschwindigkeit sowie
mangelnde Infrastruktur – beziehen;

8. bittet die Mitgliedstaaten außerdem, auf nationaler
Ebene eine leitende Behörde für die Verkehrssicherheit einzu-
richten und einen nationalen Aktionsplan zur Verringerung der
Zahl der Verletzungen im Straßenverkehr zu erarbeiten und zu
diesem Zweck die erforderlichen Rechtsvorschriften zu ver-
abschieden und anzuwenden, notwendige Aufklärungskampa-
gnen durchzuführen und geeignete Verfahren zur Überwa-
chung und Evaluierung der durchgeführten Maßnahmen ein-
zusetzen;

9. bittet die Regionalkommissionen der Vereinten Na-
tionen und die Weltgesundheitsorganisation, im Rahmen ihrer
Mittel sowie mit freiwilliger finanzieller Unterstützung durch
staatliche, zivilgesellschaftliche und privatwirtschaftliche In-
teressenträger gemeinsam die erste Woche der Vereinten Na-
tionen für die weltweite Straßenverkehrssicherheit zu organi-
sieren, die als eine Plattform für globale und regionale, jedoch
hauptsächlich nationale und lokale Aktivitäten zur Schärfung
des Bewusstseins für Fragen der Verkehrssicherheit dienen
und entsprechende Reaktionen auf diesen Ebenen hervorrufen
und fördern soll, und im Rahmen der Woche für die weltweite
Straßenverkehrssicherheit ein zweites Forum von Interessen-

trägern auf dem Gebiet der Verkehrssicherheit in Genf einzu-
berufen, um die 2004 auf dem ersten Forum am Amtssitz der
Vereinten Nationen begonnene Arbeit fortzusetzen;

10. bittet die Mitgliedstaaten und die internationale Ge-
meinschaft, als angemessenes Zeichen der Anerkennung der
Opfer von Verkehrsunfällen und ihrer Familienangehörigen
den dritten Sonntag im November eines jeden Jahres zum
Weltgedenktag für die Straßenverkehrsopfer zu erklären;

11. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer zweiundsechzigsten Tagung über die Fortschrit-
te bei der Verbesserung der weltweiten Straßenverkehrssi-
cherheit Bericht zu erstatten;

12. beschließt, den Punkt "Weltweite Krise der Straßen-
verkehrssicherheit" in die vorläufige Tagesordnung ihrer
zweiundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 60/6

Verabschiedet auf der 41. Plenarsitzung am 31. Oktober 2005, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 137 Stimmen bei 1 Gegenstimme und keiner Ent-
haltung*, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/60/L.13 und Add.1, ein-
gebracht von: Ägypten, Albanien, Andorra, Argentinien, Armenien, Australien,
Bangladesch, Belarus, Belgien, Bolivien, Brasilien, Bulgarien, Chile, Costa Rica,
Dänemark, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salva-
dor, Estland, Finnland, Frankreich, Gabun, Griechenland, Guatemala, Indien, Ir-
land, Island, Italien, Japan, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Kroatien, Kuwait,
Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malta, Mexiko, Mona-
co, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Nigeria, Norwegen, Österreich, Peru,
Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Rus-
sische Föderation, Sambia, Schweden, Schweiz, Serbien und Montenegro, Sin-
gapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Südafrika, Thailand, Timor-Leste, Tsche-
chische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Vereinigtes Königreich
Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Zypern.

* Dafür: Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Argentinien, Armenien, Aser-
baidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados,
Belarus, Belgien, Belize, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasili-
en, Brunei Darussalam, Bulgarien, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dä-
nemark, Deutschland, Dschibuti, ehemalige jugoslawische Republik Mazedoni-
en, Finnland, Frankreich, Gabun, Georgien, Ghana, Grenada, Griechenland,
Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Is-
lamische Republik), Irland, Island, Israel, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jorda-
nien, Kamerun, Kanada, Kasachstan, Katar, Kenia, Kolumbien, Komoren, Kroa-
tien, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, Lettland, Liberia, Li-
bysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagas-
kar, Malaysia, Malediven, Malta, Marokko, Marshallinseln, Mauretanien, Mexiko,
Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco, Mongolei, Nepal, Neuseeland,
Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan,
Palau, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea,
Republik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, Sambia, San Marino, Sau-
di-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien und Montenegro, Singapur,
Slowakei, Slowenien, Spanien, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vin-
cent und die Grenadinen, Südafrika, Suriname, Syrische Arabische Republik,
Thailand, Timor-Leste, Togo, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Ukrai-
ne, Ungarn, Vanuatu, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische
Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien
und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Vietnam, Zypern.

Dagegen: Demokratische Volksrepublik Korea.
Enthaltungen: Keine.

64 United Nations, Treaty Series, Vol. 125, Nr. 1671. Deutsche Überset-
zung: öBGBl. Nr. 222/1955.
65 Ebd., Vol. 1042, Nr. 15705. Deutsche Übersetzung: dBGBl. 1977 II
S. 809, 811; öBGBl. Nr. 289/1982; AS 1993 402.
66 Ebd., Vol. 1091, Nr. 16743. Deutsche Übersetzung: dBGBl. 1977 II
S. 809, 893; öBGBl. Nr. 291/1982; AS 1993 498.
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60/6. Bericht der Internationalen Atomenergie-Orga-
nisation

Die Generalversammlung,

nach Erhalt des Berichts der Internationalen Atomenergie-
Organisation für das Jahr 200467,

Kenntnis nehmend von der Erklärung des Generaldirektors
der Internationalen Atomenergie-Organisation68, in der er zu-
sätzliche Informationen über die wichtigsten Entwicklungen
in der Tätigkeit der Organisation im Jahr 2005 gab,

in Anerkennung der Wichtigkeit der Arbeit der Organisa-
tion,

sowie in Anerkennung der Zusammenarbeit zwischen den
Vereinten Nationen und der Organisation und des Abkom-
mens zur Regelung der Beziehungen zwischen den Vereinten
Nationen und der Organisation, das von der Generalkonferenz
der Organisation am 23. Oktober 1957 und von der General-
versammlung in der Anlage zu ihrer Resolution 1145 (XII)
vom 14. November 1957 gebilligt wurde,

1. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Bericht der Inter-
nationalen Atomenergie-Organisation67;

2. nimmt Kenntnis von den Resolutionen
GC(49)/RES/9A über Maßnahmen zur Verstärkung der
internationalen Zusammenarbeit bei der Nuklear-, Strahlungs-
und Transportsicherheit und bei der Abfallbehandlung,
GC(49)/RES/9B über Transportsicherheit, GC(49)/RES/10A
über Fortschritte bei den Maßnahmen zum Schutz vor dem nu-
klearen und radiologischen Terrorismus, GC(49)/RES/10B
über Änderungen des Übereinkommens über den physischen
Schutz von Kernmaterial, GC(49)/RES/11 über die Stärkung
der Tätigkeit der Organisation auf dem Gebiet der technischen
Zusammenarbeit, GC(49)/RES/12A über die Stärkung der Tä-
tigkeit der Organisation auf dem Gebiet der Kernwissenschaft
und -technik und ihrer Anwendungen, GC(49)/RES/12B über
die Heranziehung der Isotopenhydrologie zur Wasserbewirt-
schaftung, GC(49)/RES/12C über das Aktionsprogramm für
Krebstherapie, GC(49)/RES/12D über die Unterstützung der
Panafrikanischen Kampagne der Afrikanischen Union zur
Ausrottung der Tsetsefliege und der Trypanosomiasis,
GC(49)/RES/12E über den Plan für die wirtschaftliche Trink-
wassergewinnung durch den Einsatz kleiner und mittelgroßer
Kernreaktoren, GC(49)/RES/12F über die Tätigkeit der Orga-
nisation auf dem Gebiet der Entwicklung innovativer Kern-
technik, GC(49)/RES/12G über Ansätze zur Unterstützung der
Infrastrukturentwicklung auf dem Gebiet der Kernenergie,
GC(49)/RES/13 über die Stärkung der Wirksamkeit und Stei-
gerung der Effizienz des Sicherungssystems und die Anwen-
dung des Musterzusatzprotokolls, GC(49)/RES/14 über die
Durchführung des Abkommens zwischen der Organisation
und der Demokratischen Volksrepublik Korea über die An-

wendung der Sicherungsmaßnahmen im Zusammenhang mit
dem Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen,
GC(49)/RES/15 über die Anwendung der Sicherungsmaßnah-
men der Organisation im Nahen Osten, GC(49)/RES/16A über
die Personalausstattung des Sekretariats der Organisation und
GC(49)/RES/16B über Frauen im Sekretariat sowie von den
Beschlüssen GC(49)/DEC/11 über die israelische Nukle-
arkapazität und die davon ausgehende Bedrohung,
GC(49)/DEC/12 über die Änderung des Artikels VI der Sat-
zung und GC(49)/DEC/13 über die Änderung des Artikels
XIV.A der Satzung, die am 30. September 2005 von der Ge-
neralkonferenz der Organisation auf ihrer neunundvierzigsten
ordentlichen Tagung verabschiedet wurden69;

3. bekräftigt ihre nachdrückliche Unterstützung für die
unverzichtbare Rolle der Organisation bei der Förderung und
Unterstützung der Entwicklung und praktischen Anwendung
der Atomenergie für friedliche Zwecke, beim Technologie-
transfer in die Entwicklungsländer und bei der nuklearen Si-
cherheit, Verifikation und Sicherung;

4. begrüßt Resolution GC(49)/RES/2, in der die Ernen-
nung von Herrn Mohamed ElBaradei zum Generaldirektor der
Organisation bis zum 30. November 2009 gebilligt wurde;

5. begrüßt außerdem die Verleihung des Friedensno-
belpreises 2005 an die Organisation und ihren Generaldirek-
tor, Herrn Mohamed ElBaradei, für die unternommenen An-
strengungen, um zu verhindern, dass Kernenergie zu militäri-
schen Zwecken genutzt wird und zu gewährleisten, dass Kern-
energie für friedliche Zwecke unter strengsten Sicherheitsvor-
kehrungen genutzt wird;

6. appelliert an die Mitgliedstaaten, die Tätigkeit der
Organisation auch weiterhin zu unterstützen;

7. ersucht den Generalsekretär, dem Generaldirektor
der Organisation das Protokoll der sechzigsten Tagung der Ge-
neralversammlung zu übermitteln, soweit es sich auf die Tä-
tigkeit der Organisation bezieht.

RESOLUTION 60/7

Verabschiedet auf der 42. Plenarsitzung am 1. November 2005, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/60/L.12 und Add.1, einge-
bracht von: Albanien, Andorra, Äquatorialguinea, Argentinien, Aserbaidschan,
Äthiopien, Australien, Belarus, Belgien, Benin, Bolivien, Bosnien und Herzego-
wina, Brasilien, Bulgarien, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, De-
mokratische Republik Kongo, Deutschland, Dominikanische Republik, Ecuador,
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Estland, Fidschi,
Finnland, Frankreich, Gabun, Gambia, Georgien, Griechenland, Guatemala, Hai-
ti, Honduras, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Kamerun, Kanada, Kasachstan,
Kolumbien, Kongo, Kroatien, Lettland, Liberia, Liechtenstein, Litauen, Luxem-
burg, Madagaskar, Mali, Malta, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte Staaten
von), Monaco, Mongolei, Mosambik, Nauru, Neuseeland, Nicaragua, Niederlan-
de, Norwegen, Österreich, Palau, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru,
Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Ruanda, Rumä-
nien, Russische Föderation, Samoa, San Marino, Schweden, Schweiz, Serbien

67 International Atomic Energy Agency, The Annual Report for 2004
(GC(49)/5); den Mitgliedern der Generalversammlung mit einer Mittei-
lung des Generalsekretärs (A/60/204) übermittelt.
68 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixtieth Session, Ple-
nary Meetings, 40. Sitzung (A/60/PV.40) und Korrigendum.

69 Siehe International Atomic Energy Agency, Resolutions and Other
Decisions of the General Conference, Forty-ninth Regular Session,
26-30 September 2005 (GC(49)/RES/DEC(2005)).
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